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EnEV 2009: Die neue, verschärfte
Energieeinsparverordnung

Die so genannte EnEV 2009 trat zum 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie löst die EnEV
2007 ab.
Beim Neubau muss der gesamte Jahresprimärenergiebedarf um 30 Prozent
niedriger liegen als noch nach EnEV 2007 erforderlich. Gemäß EnEV 2009 werden
die energetischen Anforderugen an die Wärmedämmung von Neubauten um
durchschnittlich 15% erhöht.

Werden am Altbau
größere bauliche Maß-
nahmen an der
Gebäudehülle durch-
geführt - wie das
Dämmen der Wände,
Erneuerung der
Fenster oder des
Daches - müssen die
neuen Bauteile einen
30 Prozent besseren
energetischen Wert
erreichen als bisher
gefordert. Alternativ
hat der sanierungs-
willige Bauherr die

Möglichkeit eine moderne Heizungsanlage einzubauen, um den
Jahresprimärenergiebedarf des gesamten Gebäudes um 30 Prozent zu senken. Für
Klimaanlagen, die die Feuchtigkeit der Raumluft verändern sollen, wird eine Pflicht
zum Nachrüsten von Einrichtungen zur automatischen Regelung der Be- und
Entfeuchtung vorgesehen. Nachtstromspeicherheizungen, die älter als 30 Jahre
sind, sollen in größeren Gebäuden außer Betrieb genommen werden und durch
effizientere Heizungen ersetzt werden. Es werden so Nachrüstpflichten im Bestand
verschärft und neue Bußgeldtatbestände sowie die Schornsteinfeger als
Kontrollinstanz eingesetzt.

EnEV 2012 wird bereits angekündigt

Die Bundesregierung hat eine neue EnEV-Novelle für 2012 bereits angekündigt. Sie
soll in einem weiteren Schritt sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen
die energetischen Anforderungen um nochmals fast 30 Prozent gegenüber 2009
verschärfen. Lutz Freitag, Präsident der GdW Bundesverbandes, schlägt jedoch vor,
abzuwarten und zunächst die Auswirkungen der neuen EnEV 2009 auf das Bau- und
Moderniesierungsgeschehen zu beobachten bevor neue energetische Ver-
schärfungen angesetzt werden. Er erklärt: „Der Woh- nungsneubau und vor allem die
energetische Sanierung von Wohngebäuden werden künftig teurer und damit wird für
die Wohnungsunternehmen die Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen immer
seltener zu erreichen sein“. Hinzu käme: Die Wirtschafts- und Finanzkrise erschwere
die Modernisierungs-maßnahmen erheblich.1

Dennoch, um den Meseberger-Beschlüssen (Eckpunkte des integrierten Energie- und
Klimaprogramms der Bundesregierung) im Lichte des Zwischenstaatlichen
Ausschusses für Klimaänderung ICPP gerecht zu werden, soll die Fortschreibung der
EnEV nicht nur durch ein weiter erhöhtes Anforderungsniveau, sondern zudem auch
durch eine transparentere Struktur und einer dadurch erhofften gesteigerten
Akzeptanz, einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

1
Immobilien vermieten & verwalten Sonderausgabe 2009
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ZIETZ GmbH
Was beinhalten die Meseberger Beschlüsse
Die Bundesregierung hat am 23. August 2007 in Meseberg Eckpunkte eines Integrierten Energie- und Klimaprogramms beschlossen. Diese Eckpunkte konkretisieren die in der Regierungserklärung vom 26. April 2007 dargestellten Maßnahmen und sollen so zu zusätzlichen Minderungen der Treibhausgasemissionen Deutschlands bis zum Jahr 2020 beitragen.



ZIETZ GmbH
Was ist IPCC?
Das IPCC und die IPCC-Berichte



Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) bewertet die verfügbaren wissenschaftlichen und sozioökonomischen Informationen zur Klimaänderung sowie die Möglichkeiten zur Vermeidung der Klimaänderung und zur Anpassung daran. Gegründet wurde das IPCC 1988 von der Welt-Meteorologie-Organisation (WMO) und dem Umwelt-Programm der Vereinten Nationen (UNEP). Seit 1990 hat das IPCC eine Reihe von Wissensstandberichten, Spezialberichten, Technischen Dokumenten, Methodischen Anleitungen und anderer Produkte erarbeitet, die zu Standard-Referenzwerken geworden sind und von politischen Entscheidungsträgern, Forschenden und anderen Experten häufig gebraucht werden.



Der Dritte Wissensstandsbericht über Klimaänderung 2001 (TAR) enthält die Berichte der drei Arbeitsgruppen des IPCC (Arbeitsgruppe I: Wissenschaftliche Grundlagei; Arbeitsgruppe II: Auswirkungen, Anpassung und Anfälligkeit ; Arbeitsgruppe III: Abschwächungsmassnahmen ) sowie den Synthesebericht . An der Entstehung des TAR waren insgesamt rund 2500 Wissenschafter beteiligt (400 Hauptautoren, rund 800 mitwirkende Autoren, ca. 70 begutachtende Editoren und über 1000 begutachtende Experten).



Es ist selbstverständlich, dass im Bericht nicht alle Kommentare und Einwände berücksichtigt werden konnten. Es wird jedoch ausdrücklich erwähnt, wenn in Bezug auf gewisse Themen Kontroversen bestehen. Die Berichte erheben keinen Wahrheitsanspruch, sondern stellen den derzeitigen Kenntnisstand als Konsens der 2500 Wissenschaftler dar.



Wie arbeitet das IPCC?



Die Wissenschaft hat seit langem eine Diskussionskultur entwickelt, die es erlaubt, wissenschaftliche Resultate zu überprüfen und Fehler zu erkennen. Forschungsresultate werden vor der Publikation von mehreren unabhängigen Fachleuten kommentiert und auf Widersprüche und fehlende Angaben geprüft. Dies garantiert einen gewissen Standard der publizierten Ergebnisse.



In der Klimaforschung ist mit dem IPCC ein in der Wissenschaft bisher einzigartiges Gremium geschaffen worden, das versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufassen und Trends aufzuzeigen. Die Erarbeitung der zahlreichen Einzel-Berichte wird von Autorenteams geleitet. Diese Entwürfe können von allen Wissenschaftern kommentiert werden. Die Kommentare werden von einem vom Autorenteam unabhängigen Review Editor gesichtet und der Entwurf entsprechend überarbeitet. Danach folgt eine zweite Begutachtungsrunde.



Dabei wird versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner bezüglich der Erkenntnisse und möglicher Aussagen zu finden und Trends der Erkenntnisse aufzuzeigen, d.h. Bereiche, wo die meisten Untersuchungen ein ähnliches Resultat zeigen. Im IPCC-Report sind alle Aussagen entsprechend gekennzeichnet bzw. mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Existieren vom allgemeinen Trend abweichende Resultate oder Meinungen, so wird die Wahrscheinlichkeit der Aussage gesenkt. Dies gilt ebenfalls für die Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger, wo die Ergebnisse vereinfacht dargestellt werden.



Der umfangreiche Begutachtungsprozess verhindert, dass eher ungeschickte oder vorschnelle Äusserungen einzelner Wissenschafter (z.B. die Aussage von McCarthy zum Wasserloch am Nordpol) im Bericht auftauchen, wenn sie einer Überprüfung nicht standhalten, auch wenn sie von berühmten Exponenten stammen.




